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RS OGH 1991/7/10 3Ob548/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1991

Norm

ABGB §879 Abs1 BIIo

ABGB §1330 Abs1 A

Rechtssatz

Auch außerhalb eines Kontrahierungszwanges ist aus dem Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz jeder di5amierende

Ausschluß von der Inanspruchnahme einer Leistung zu vermeiden, wenn eine hinreichende sachliche Rechtfertigung

nicht gegeben ist. Maßgebend ist, daß bei dem Zusammenprall der Interessen des Befugten, nach seiner Disposition

Verträge zu schließen, und den Interessen anderer, nicht diskriminierend ungleich behandelt zu werden, die durch die

guten Sitten gezogenen Grenzen nicht überschritten werden. (hier: Tiefgarage).
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